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Wer kann bei aktion weitblick wohnen? 

 Erwachsene ab 18 Jahren mit geistiger Behinderung 

 Erwachsene ab 18 Jahren mit seelischer Behinderung 

Damit Sie bei uns wohnen können: 

 Der Teilhabefachdienst vom Sozialamt muss bestätigen: 

Sie gehören zu einer dieser Gruppen. Sie dürfen bei uns wohnen. 

 Dort stellen Sie einen formlosen Antrag auf Hilfe. 

Wichtig: 

 Sie müssen Hilfe im Alltag brauchen. 

 Sie müssen diese Hilfe auch annehmen wollen. 

 Wohnen ohne Hilfe gibt es bei uns nicht. 

 Wir machen keine Pflege. Wenn Sie Pflege brauchen, kommt ein Pflegedienst von 

außen. Diesen Pflegedienst wählen Sie selbst. 

 

 

Welche Wohnformen gibt es? 

Für Menschen mit geistiger Behinderung: 

 Betreutes Einzelwohnen 

o In Ihrer eigenen Wohnung 

o Hilfe ca. 4 bis 10 Stunden pro Woche 

o Wir haben auch wenige eigene kleine Wohnungen 

 Wohngemeinschaften (WG) 

o Typ I: Wenig Hilfe, nur an einzelnen Tagen, kein Wochenende 

o Typ II: Tägliche Hilfe, mehrere Stunden, auch am Wochenende 

o Typ III: Viel Hilfe, morgens bis abends, an allen Tagen 

 Besondere Wohnform 

o Hilfe ist rund um die Uhr möglich 

o Auch Unterstützung bei Körperpflege, Anziehen, Hygiene usw. 

Für Menschen mit seelischer Behinderung: 

 Betreutes Einzelwohnen 

o In Ihrer eigenen Wohnung 

o Wir haben auch wenige eigene kleine Wohnungen 

 Wohngemeinschaften (WG) 

o Wenig Hilfe, nur an einzelnen Tagen, kein Wochenende 

 

 

Wichtige Infos 

 Freie Plätze sehen Sie auf unserer Internetseite www.aktion-weitblick.de 

 

 Telefonische Beratung: 

o Montag:  10:00 – 12:00 Uhr 

o Mittwoch:  14:00 – 16:00 Uhr 

o Telefon: 0176 17 00 96 61 

http://www.aktion-weitblick.de/

